
BA Treptow-Köpenick von Berlin       06.08.2021 
Abt. Bauen, Stadtentwicklung und 
öffentliche Ordnung 
Bezirksstadtrat 
 
 
Vorsteher der BVV 
Herrn Groos 
 
über 
Bezirksbürgermeister  
 
 
 
Beantwortung der Schriftlichen Anfrage VIII/1508 vom 30.06.2021 vom Bezirksverord-
neten Herrn Jacob Zellmer – Bündnis 90 / Die Grünen 
Betr.: Gehwegmarkierung in der Lindenstraße 
 
 
Ich frage das Bezirksamt:  
 
1. Wie ist der Sachstand bei der Umsetzung des Beschlusses Nr.: 0786/39/20,  
    Drucksache VIII/1186 (Gehwegmarkierung in der Lindenstraße)? 
 
2. Vor welchen Hindernissen steht das Bezirksamt bei der Umsetzung des Beschlusses? 
 
3. Wann ist mit dem Beginn der Umsetzung des Beschlusses zu rechnen? 
 
 
Hierzu antwortet das Bezirksamt: 
 
Zu 1. 
 
Das Bezirksamt hatte im Jahr 2020 bereits vor der Beschlussfassung zur Drs.Nr. VIII/1186 
mehrfach Kontakt mit der Schulleitung der Bewegten Schule, um Möglichkeiten zu prüfen, 
wie ggf. mit geeigneten Mitteln den sich verkehrswidrig verhaltenden Radfahrenden deutlich 
gemacht werden kann, dass eine Nutzung des Gehweges vor der Schule eine Gefahr für die 
Schülerinnen und Schüler darstellt. Im Ergebnis wurden im Auftrag des Straßen- und Grün-
flächenamtes Piktogramme (s. Anlage) gefertigt, welche oberflächig auf dem Gehweg aufge-
bracht wurden. Zusätzlich erfolgte auf Initiative der Schulleitung das Installieren von Wimpel-
ketten im öffentlichen Straßenland zwischen Fahrbahn und Schulfassade sowie das Anbrin-
gen von gestalteten Plakaten am Schulzaun.  
Aufgrund eines Einspruches der BVG gegen die Befestigung der Wimpelketten -unter ande-
rem an Abspannmasten- mussten diese wieder demontiert werden. Die im Gehwegbereich 
auf der Plattenbahn installierten Piktogramme mit dem Warnhinweis „Achtung Schule“ waren 
witterungsbedingt leider nicht so nachhaltig, wie gewünscht.  
Der zuständige Polizeiabschnitt wurde durch das SGA gebeten, im Rahmen des Möglichen 
die Kontrolldichte zur Einhaltung der Verkehrssicherheit zu erhöhen. Gleiches Ansinnen 
wurde an das Ordnungsamt des Bezirks gerichtet. 
 
Zu 2. 
 
Sofern es zutreffend ist, von einem Hindernis bei der Umsetzung des Beschlusses zu spre-
chen, kann im vorhandenen Straßenquerschnitt der Lindenstraße zum gegenwärtigen Zeit-
punkt baulich keine nach dem Mobilitätsgesetz Berlin (MobG Berlin) ausgestaltete Radver-
kehrsanlage realisiert werden. Diese Möglichkeit wird sich erst mit der Betriebsaufnahme der 
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sogenannten Westumfahrung und damit einer Reduzierung der Verkehrsmengen in der Lin-
denstraße und ggf. dadurch möglichen Reduzierung der Fahrbahnbreite um einen Fahrstrei-
fen für den Radverkehr ergeben. Ein möglicher Termin für die Umsetzung kann zum gegen-
wärtigen Zeitpunkt nicht genannt werden. 
 
Zu 3. 
 
Das Straßen- und Grünflächenamt plant, übergangsweise erneut mit Piktogrammen auf den 
Gehwegplatten auf die Situation vor der Schule aufmerksam zu machen. Der Auftrag dazu 
ist erteilt. Die Installation der Piktogramme wird in der 32. KW 2021 erfolgen. Geprüft wird 
auch, ob ggf. mit dem Einsatz von Kunststoff eine bessere Nachhaltigkeit der Piktogramme 
erreicht werden kann. Zudem ergeht nochmals die Bitte an den Polizeiabschnitt und das 
Ordnungsamt, im Rahmen ihrer Kontrolltätigkeit Radfahrende auf dem Gehweg vor der 
Schule entsprechend zu sanktionieren. 
 

 
 
Rainer Hölmer 
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Kostenausweisung auf Basis des aktuellen Rundschreibens der Senatsverwaltung für Finan-
zen II B 52 -H 9440 – 1/2015-7-3 vom 18. Mai 2021 

 

Erfassung Personal- und Sachkosten für die Bearbeitung und Umsetzung von Drucksachen der BVV 

         

Zur Erstellung dieses/er:   SchA Nr. haben 
    Antwort Schriftliche Anfrage  VIII/1508  
        
         

      Anzahl 
Arbeits- 
stunden 

Betrag  
in € 

Beamtinnen/Beamte 
bzw vergleichbare/r 

Beschäftigte/r 

mittleren Dienst  1 0,50 31,12 € 
gehobenen Dienst  1 1,00 73,45 € 

höherer Dienst  1 1,00 90,73 € 
         

notwendige Sachkosten als Folgekosten (z. B. Bestellung Material, Beauf-
tragung Gutachten, ….) 

  

         

aufgewendet und damit entstanden  
in der Fachabteilung Gesamtkosten in Höhe von: 195,30 €  

         

Dazu kommen Kosten beim BzBm, Büro BVV in Höhe von: 30,00 €  
         

Damit ergeben sich Gesamtkosten von:  225,30 €  

         



SchA VIII/1508_Anlage




